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BERICHTE AUS DEM VORSTAND BERICHTE AUS DEM VORSTAND

Satzung
Deutsche Hörbehinderten Selbsthilfe e. V. (DHS) 

Zuletzt geändert auf der Mitgliederversammlung am 26.09.2014

§ 1 Name und Sitz

(1) Der Verein führt den Namen »Deutsche 
Hörbehinderten Selbsthilfe e. V.« (DHS). 
Er hat seinen Sitz in Rendsburg. 

(2) Der Verein ist Rechtsnachfolger des 
»Bundesverband zur Förderung von Re-
habilitation, Selbsthilfegruppen und 
Nachsorge Hörgeschädig ter, Rendsburg 
e. V.« (AG Kiel, Vereinsregister Nr. 603). 

(3) Geschäftsstelle des Vereins ist jeweils 
der Wohnsitz des/der Vorsit zenden.

§ 2 Zweck und Aufgaben

(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und un-
mittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne 
des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwe-
cke« der Ab gabenordnung. 

(2) Zweck des Vereins ist die Förderung des 
öffentlichen Gesundheits wesens und der 
öffentlichen Gesundheitspflege, insbe-
sondere die Förderung der Rehabilitation 
und Selbsthilfe Hörbehinderter in der 
Bundesrepublik Deutschland. 

(3) Der Satzungszweck wird verwirklicht, ins-
besondere durch Schulung und Förde-
rung Hörbehinderter, geeignete Maßnah-
men (nach Durch führung der 
Rehabilitation) zu weiter wirkender 
Nachsorge und Selbsthilfe, Öffentlich-
keitsarbeit für Hörbehinderte und Schu-
lung von Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen im 
Bereich der Hörbehindertenarbeit sowie 
der Herausgabe von Vereinspublikatio-
nen. 

(4) Der Verein ist parteipolitisch und in kon-
fessioneller Hinsicht neutral und sieht sei-
ne Arbeit als Beitrag demokratischer und 
sozialer Ver antwortung.

§ 3 Gemeinnützigkeit / Vereinstätigkeit 

(1) Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt 
nicht in erster Linie eigenwirt schaftliche 

Zwecke. Mittel des Vereins – auch et-
waige Überschüsse – dürfen nur für die 
satzungsgemäßen Zwecke verwendet 
werden. Die Mitglieder erhalten, mit  Aus-
nahme des Aufwendungsersatzes oder 
der Aufwandsentschädigung (Ehrenamts-
pauschale oder Übungslei terver-gütung), 
keine Zuwendungen aus den Mitteln des 
Vereins.

(2) Jedes Vereinsmitglied hat einen Anspruch 
auf Ersatz seiner nachge wiesenen Auf-
wendungen für eigene Auslagen, die im 
Rahmen der Tätigkeit für den Verein ent-
standen sind. Hierbei sind grundsätzlich 
die steuerlichen Vorgaben zu Höhe und 
Anlass bei Fahrt- und Reise kosten zu be-
achten, auch begrenzt auf die aktuellen 
steuerlichen Pauschal- und Höchstbeträ-
ge. Ein Aufwendungsersatzanspruch be-
steht zudem z.B. für Telekommunikati-
onskosten, Portokosten und alle weiteren 
im Interesse des Vereins verauslagten 
Beträge oder Auf wendungen. 

(3) Der Vorstand ist grundsätzlich ehrenamt-
lich tätig. Die Mitgliederver sammlung 
kann eine jährliche pauschale Tätigkeits-
vergütung (Ehren amtspauschale) für Vor-
standsmitglieder beschließen. 

(4) Bei Bedarf können Tätigkeiten von Mit-
gliedern für den Verein im Rahmen der 
haushaltsrechtlichen Möglichkeiten ent-
geltlich auf der Grundlage eines Dienst-
vertrages oder gegen Zahlung einer Auf-
wandsentschädigung nach § 3 Nr. 26a 
EStG ausgeübt werden. Die Entschei-
dung über eine entgeltliche Vereinstätig-
keit trifft der Vor stand. Gleiches gilt für die 
Vertragsinhalte und die Vertragsbeendi-
gung. 

(5) Es darf keine Person durch Ausgaben, 
die dem Zweck des Vereins fremd sind, 
oder durch unverhältnismäßig hohe Ver-
gütungen begüns tigt werden. 

(6) Alle Inhaber von Vereinsämtern sind eh-
renamtlich tätig. Zuwendun gen, die sie in 

dieser Funktion von Dritten (Firmen, Ver-
bänden u.a.) erhalten, sind unverzüglich 
den Vereinsmitteln zuzuführen. 

(7) Die Mitglieder erhalten bei ihrem Aus-
scheiden oder bei Auflösung des Vereins 
keine Anteile des Vereinsvermögens.

§ 4 Mitgliedschaft  
(1) Mitglied kann jede natürliche oder juristi-

sche Person werden, die die Ziele des 
Vereins unterstützt; insbesondere Hörbe-
hinderte (Schwer hörige, Ertaubte, Gehör-
lose) und Guthörende die dem Verein 
beiste hen wollen. 

(2) Die Aufnahme von Selbsthilfegruppen, 
Vereinen oder sonstigen Gruppen für 
Hörbehinderte ist möglich. In der Mitglie-
derversammlung hat jede dieser Gruppen 
jeweils eine Stimme. 

(3) Personen, die sich in besonderem Maße 
Verdienste für den Verein erworben ha-
ben, können von der Mitgliederversamm-
lung zu Ehren mitgliedern ernannt werden. 
Ehrenmitglieder haben die Rechte der or-
dentlichen Mitglieder, sind aber von der 
Beitragszahlung befreit. 

(4) Der Aufnahmeantrag ist schriftlich und im 
Original auf Vordruck an den Vorstand zu 
richten, dieser entscheidet über den An-
trag.  

(5) Lehnt der Vorstand die Aufnahme ab, 
so kann der Antragsteller die Entschei-
dung der Mitgliederversammlung ver-
langen. Der Aufnahme antrag gilt als 
angenommen, wenn 2/3 der in der 
Mitgliederversamm lung anwesenden Mit-
glieder der Aufnahme zustimmen. 

(6) Die Mitgliedschaft endet mit Tod, Austritt 
oder Ausschluss. 

(7) Der Austritt erfolgt durch schriftliche Er-
klärung an den Vorstand mit einer Frist 
von drei Monaten zum Jahresende. 

(8) Mit dem Eingang der Austrittserklärung 
beim Vorstand erlöschen alle Ansprüche 
auf Förderung durch den Verein.  

(9) Der Ausschluss erfolgt durch Beschluss 
des Vorstandes, der dem Mitglied schrift-
lich mitzuteilen ist. Mit Zeitpunkt der Mit-
teilung ruhen die Rechte und etwaige Äm-
ter. Ein Ausschluss erfolgt insbesondere 
gegenüber solchen Mitgliedern, die sich 

vereinsschädigend verhalten haben oder 
mit der Zahlung des Beitrages im 
Rückstand sind und ihn nicht binnen einer 
Frist von drei Monaten nach einer 
Zahlungserinne rung eingezahlt haben. 

(10) Gegen den Ausschluss steht dem Mit-
glied die Berufung an die Mit glieder-
versammlung zu. Diese hat schriftlich 
zu erfolgen und ist bin nen einer Frist 
von einem Monat nach Zugang des 
Ausschlussbe schlusses gegenüber dem 
Vorstand zu erklären.  

(11) Über die Berufung ist in der nächsten Mit-
gliederversammlung zu ver handeln. Ent-
scheiden sich 3/4 der in der Versammlung 
anwesenden Mitglieder gegen den Aus-
schluss, ist der Ausschlussbeschluss des 
Vorstandes aufgehoben, andernfalls 
bleibt es beim Ausschluss. 

(12) Der Ausschluss hat die gleiche Wirkung 
wie der Austritt.

§ 5 Mitgliedsbeiträge  
  

(1) Die Mitgliederversammlung erlässt eine 
Beitragsordnung, die die jähr lich zu zah-
lenden Beiträge regelt. 

(2) Der Jahresbeitrag wird spätestens zum 1. 
März  des laufenden Jahres fällig.

§ 6 Organe

Die Organe des Vereins sind: 
(1) die Mitgliederversammlung  
(2) der Vorstand

§ 7 Mitgliederversammlung    
(1) Die Mitgliederversammlung ist das obers-

te Organ des Vereins. 
(2) Die Mitgliederversammlung sollte jährlich, 

muss aber alle zwei Jahre einberufen 
werden.

(3) Die Mitgliederversammlung entscheidet 
insbesondere über:
a) die Wahl des Vorstandes

(in einem Turnus von vier Jahren)
b) Entgegennahme des Tätigkeitsbe-

richtes und des Kassenberich tes
c) Entlastung des Vorstandes und des 

Finanzwartes
d) Wahl von zwei Kassenprüfern
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e) die Festsetzung der Mitglieds beiträge
f) Satzungsänderungen 
g) die Berufung von Mitgliedern gegen 

einen Ausschluss 
h) Auflösung des Vereins
i) die Höhe der Aufwandsentschä-

digung (Ehrenamtspauschale) für
Vorstandsmitglieder 

j) Erlass und Änderung einer Ehrenord-
nung des Vereins

k) Entscheidung über Ehrenmitglied-
schaften

(4) Jede Mitgliederversammlung ist vom/von 
der Vorsitzenden, im Ver hinderungsfall 
von einem anderen vertretungsberech-
tigten Vor standsmitglied, schriftlich mit 
Bekanntgabe der Tagesordnung unter 
Wahrung einer Frist von vier Wochen ein-
zuberufen.  

(5) Außerordentliche Mitgliederversammlun-
gen sind einzuberufen, wenn es der Vor-
stand nach Lage der Geschäfte für erfor-
derlich hält, oder wenn 1/4 aller Mitglieder 
einen begründeten Antrag schriftlich an 
den Vorstand richten. Der Vorstand hat 
diesem Begehren innerhalb von zwei Mo-
naten nach Eingang nachzukommen.

§ 8 Der Vorstand 
 

(1) Der Vorstand besteht aus dem / der Vor-
sitzenden, zwei stellvertreten den Vor-
sitzenden, der Finanzwartin / dem Fi-
nanzwart und der Schrift führerin / dem 
Schriftführer. 

(2) Der Vorstand kann Mitglieder als Beisitzer 
berufen, die ihn bei seiner Arbeit unter-
stützen. Diese Mitglieder können bei
Bedarf zu den Vor standssitzungen einge-
laden werden, sie haben beratende Funk-
tion ohne Stimmrecht. 

(3) Vertretungsberechtigt im Sinne des § 26 
BGB sind der/die Vorsitzen de sowie die 
beiden stellvertretenden Vorsitzenden je-
weils alleine. 

(4) Die Zeichnungsberechtigung im Bankver-
kehr obliegt der Finanzwartin/dem Fi-
nanzwart alleine. Für Ausgaben ist das 
Vorliegen einer Ausgaben-Anordnung 
der/des Vorsitzenden erforderlich.  

(5) Der Vorstand wird von der Mitglieder-
versammlung auf vier Jahre ge wählt, 

Wiederwahl ist möglich. Er bleibt bis zur 
ordnungsgemäßen Neubestellung des 
Nachfolgevorstandes im Amt. 

(6) Dem Vorstand obliegt die Führung der 
laufenden Geschäfte. Er ver fügt über die 
Mittel des Vereins, die er entsprechend 
der Satzung und den Beschlüssen der 
Mitgliederversammlung verwaltet und 
einsetzt. 

(7) Der/die Vorsitzende leitet die Geschäfte 
des Vereins. Im Falle einer Verhinderung 
wird er/sie durch eine/n stellvertretenden 
Vorsitzende/n vertreten. 

(8) Der Vorstand bestimmt Änderungen der 
Satzung soweit sie durch ge richtliche Auf-
lagen oder durch das Finanzamt hinsicht-
lich der Ge meinnützigkeit vorgeschrieben 
werden.  

(9) Scheidet ein Mitglied des Vorstandes
vorzeitig aus, kann der/die Vor sitzende 
(wenn der/die Vorsitzende ausge schieden 
ist, einer der stell vertretenden Vorsitzen-
den) ein Mitglied bestimmen, das Amt
des ausgeschiedenen Vorstandsmit -
glieds bis zur nächsten Mitgliederver-
sammlung kommissarisch zu überneh-
men.  

(10) ln der nächsten Mitgliederversammlung 
hat eine Nachwahl stattzufin den. Die 
Nachwahl gilt für die verbliebene Amtspe-
riode des ausge schiedenen Vorstands-
mitgliedes. 

(11) Beschlüsse des Vorstandes können bei 
Eilbedürftigkeit über alle Fernkommunika-
tionsmedien auch schriftlich (Brief, Tele-
fax, E-Mail) gefasst werden, wenn kein 
Vorstandsmitglied widerspricht.

§ 9 Kassenprüfer   
(1) Die Mitgliederversammlung wählt alle 

zwei Jahre zwei Kassenprüfer. Sie dürfen 
nicht dem Vorstand angehören.  

(2) Die Kassenprüfer haben das Recht, je-
derzeit die Kasse zu prüfen. Die Kasse 
muss mindestens einmal jährlich geprüft 
werden.  

(3) Über das Ergebnis der Kassenprüfung 
haben die Kassenprüfer der Mitglieder-
versammlung zu berichten.  

(4) Aufgabe der Kassenprüfer ist es außer-
dem; der Mitgliederversamm lung vorzu-

schlagen, ob dem/der Finanzwart/in und 
dem Vorstand Ent lastung zu erteilen ist. 

§ 10 Beschlussfähigkeit  
(1) Beschlussfähig ist jede ordentlich  ein-

berufene Vorstands- oder Mitgliederver-
sammlung ohne Rücksicht auf die Zahl 
der Anwesenden.

(2) Abstimmungen erfolgen durch Handzei-
chen. Auf Antrag von wenigs tens einem 
anwesenden Mitglied oder bei mehr als 
einem Kandida ten bei Wahlen ist geheim 
abzustimmen. 

(3) In der Mitgliederversammlung kann jedes 
Mitglied sein Stimmrecht nur persönlich 
ausüben, eine Vertretung ist nicht zuläs-
sig, ebenso nicht die Übertragung des 
Stimmrechts. 

§ 11 Beschlussfassung 
 

(1) Bei Beschlussfassung entscheidet die 
Mehrheit der anwesenden Mitglieder. 

(2) Bei Stimmengleichheit in Vorstandssit-
zungen entscheidet die Stim me der/des 
Vorsitzenden.  

(3) Für den Beschluss, die Satzung zu än-
dern oder den Verein aufzulö sen, ist eine 
Dreiviertelmehrheit der anwesenden Mit-
glieder erforder lich. Der Beschluss kann 
nur nach rechtzeitiger Ankündigung ge-
fasst werden. 

§ 12 Beurkundung der Beschlüsse   
(1) Die in Mitgliederversammlungen und Vor-

standssitzungen gefassten Beschlüsse 
sind schriftlich niederzulegen (Be-
schlussprotokolle) und vom Schriftführer 
und dem Sitzungsleiter zu unterzeichnen. 

(2) Vorstandsprotokolle sind jedem Vor-
standsmitglied, Protokolle über Mitglie-
derversammlungen jedem Mitglied zu 
übersenden. 

§ 13 Geschäftsjahr 
Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

§ 14 Auflösung des Vereins 
Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steu-
erbegünstigter Zwecke fällt das Vereinsvermö-

gen an die »Deutsche Gesellschaft zur Förde-
rung der Ge hörlosen und Schwerhörigen e.V.« 
(DG), die es unmittelbar und ausschließlich für 
gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwe-
cke zu verwenden hat.

Im Übrigen gelten für den Fall der Auflösung des 
Vereins die gesetzlichen Bestimmungen. 

§ 15 Datenschutzklausel   
(1) Der Verein darf aufgrund des § 28 Abs. 1 

Satz 1 Nr. 1 BDSG perso nenbezogene 
Daten und Daten über persönliche und 
sachbezogene Verhältnisse seiner Mit-
glieder für die in dieser Satzung definier-
ten Aufgaben und Zwecke des Vereins 
verarbeiten.  

(2) Es dürfen alle Daten erhoben werden, die 
zur Verfolgung der Ver einsziele und für 
die Betreuung  und Verwaltung der Mit-
glieder erfor derlich sind. 

(3) Jedes Mitglied hat das Recht auf
a) Auskunft über seine gespeicherten 

Daten,
b) Berichtigung seiner gespeicherten

Daten im Falle der Unrichtigkeit,
c) Sperrung seiner Daten,
d) Löschung seiner Daten. 

(4) Den Amtsträgerinnen/Amtsträger und 
Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter des Vereins 
ist es untersagt, personenbezogene Da-
ten unbefugt zu anderen als den zur
jeweiligen Aufgabenerfüllung gehörenden 
Zwe cken zu verarbeiten, bekannt zu
geben, Dritten zugänglich zu ma chen 
oder sie zu nutzen. Diese Pflicht besteht 
über das Ausscheiden des oben genann-
ten Personenkreises aus dem Verein hin-
aus. 

§ 16 Schluss- und
Übergangsbestimmungen   

(1) Diese Fassung der Satzung tritt nach 
Beschlussfassung durch die Mitglieder-
versammlung und Eintragung in das Ver-
einsregister-Nr. 603 Rendsburg in Kraft. 

(2) Alle bis dahin geltenden Bestimmungen 
der alten Fassung der Sat zung werden 
damit für ungültig erklärt und somit aufge-
hoben.
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BERICHTE AUS DEM VORSTAND BERICHTE AUS DEM VORSTAND

e) die Festsetzung der Mitglieds beiträge
f) Satzungsänderungen 
g) die Berufung von Mitgliedern gegen 

einen Ausschluss 
h) Auflösung des Vereins
i) die Höhe der Aufwandsentschä-

digung (Ehrenamtspauschale) für
Vorstandsmitglieder 

j) Erlass und Änderung einer Ehrenord-
nung des Vereins

k) Entscheidung über Ehrenmitglied-
schaften

(4) Jede Mitgliederversammlung ist vom/von 
der Vorsitzenden, im Ver hinderungsfall 
von einem anderen vertretungsberech-
tigten Vor standsmitglied, schriftlich mit 
Bekanntgabe der Tagesordnung unter 
Wahrung einer Frist von vier Wochen ein-
zuberufen.  

(5) Außerordentliche Mitgliederversammlun-
gen sind einzuberufen, wenn es der Vor-
stand nach Lage der Geschäfte für erfor-
derlich hält, oder wenn 1/4 aller Mitglieder 
einen begründeten Antrag schriftlich an 
den Vorstand richten. Der Vorstand hat 
diesem Begehren innerhalb von zwei Mo-
naten nach Eingang nachzukommen.

§ 8 Der Vorstand 
 

(1) Der Vorstand besteht aus dem / der Vor-
sitzenden, zwei stellvertreten den Vor-
sitzenden, der Finanzwartin / dem Fi-
nanzwart und der Schrift führerin / dem 
Schriftführer. 

(2) Der Vorstand kann Mitglieder als Beisitzer 
berufen, die ihn bei seiner Arbeit unter-
stützen. Diese Mitglieder können bei
Bedarf zu den Vor standssitzungen einge-
laden werden, sie haben beratende Funk-
tion ohne Stimmrecht. 

(3) Vertretungsberechtigt im Sinne des § 26 
BGB sind der/die Vorsitzen de sowie die 
beiden stellvertretenden Vorsitzenden je-
weils alleine. 

(4) Die Zeichnungsberechtigung im Bankver-
kehr obliegt der Finanzwartin/dem Fi-
nanzwart alleine. Für Ausgaben ist das 
Vorliegen einer Ausgaben-Anordnung 
der/des Vorsitzenden erforderlich.  

(5) Der Vorstand wird von der Mitglieder-
versammlung auf vier Jahre ge wählt, 

Wiederwahl ist möglich. Er bleibt bis zur 
ordnungsgemäßen Neubestellung des 
Nachfolgevorstandes im Amt. 

(6) Dem Vorstand obliegt die Führung der 
laufenden Geschäfte. Er ver fügt über die 
Mittel des Vereins, die er entsprechend 
der Satzung und den Beschlüssen der 
Mitgliederversammlung verwaltet und 
einsetzt. 

(7) Der/die Vorsitzende leitet die Geschäfte 
des Vereins. Im Falle einer Verhinderung 
wird er/sie durch eine/n stellvertretenden 
Vorsitzende/n vertreten. 

(8) Der Vorstand bestimmt Änderungen der 
Satzung soweit sie durch ge richtliche Auf-
lagen oder durch das Finanzamt hinsicht-
lich der Ge meinnützigkeit vorgeschrieben 
werden.  

(9) Scheidet ein Mitglied des Vorstandes
vorzeitig aus, kann der/die Vor sitzende 
(wenn der/die Vorsitzende ausge schieden 
ist, einer der stell vertretenden Vorsitzen-
den) ein Mitglied bestimmen, das Amt
des ausgeschiedenen Vorstandsmit -
glieds bis zur nächsten Mitgliederver-
sammlung kommissarisch zu überneh-
men.  

(10) ln der nächsten Mitgliederversammlung 
hat eine Nachwahl stattzufin den. Die 
Nachwahl gilt für die verbliebene Amtspe-
riode des ausge schiedenen Vorstands-
mitgliedes. 

(11) Beschlüsse des Vorstandes können bei 
Eilbedürftigkeit über alle Fernkommunika-
tionsmedien auch schriftlich (Brief, Tele-
fax, E-Mail) gefasst werden, wenn kein 
Vorstandsmitglied widerspricht.

§ 9 Kassenprüfer   
(1) Die Mitgliederversammlung wählt alle 

zwei Jahre zwei Kassenprüfer. Sie dürfen 
nicht dem Vorstand angehören.  

(2) Die Kassenprüfer haben das Recht, je-
derzeit die Kasse zu prüfen. Die Kasse 
muss mindestens einmal jährlich geprüft 
werden.  

(3) Über das Ergebnis der Kassenprüfung 
haben die Kassenprüfer der Mitglieder-
versammlung zu berichten.  

(4) Aufgabe der Kassenprüfer ist es außer-
dem; der Mitgliederversamm lung vorzu-

schlagen, ob dem/der Finanzwart/in und 
dem Vorstand Ent lastung zu erteilen ist. 

§ 10 Beschlussfähigkeit  
(1) Beschlussfähig ist jede ordentlich  ein-

berufene Vorstands- oder Mitgliederver-
sammlung ohne Rücksicht auf die Zahl 
der Anwesenden.

(2) Abstimmungen erfolgen durch Handzei-
chen. Auf Antrag von wenigs tens einem 
anwesenden Mitglied oder bei mehr als 
einem Kandida ten bei Wahlen ist geheim 
abzustimmen. 

(3) In der Mitgliederversammlung kann jedes 
Mitglied sein Stimmrecht nur persönlich 
ausüben, eine Vertretung ist nicht zuläs-
sig, ebenso nicht die Übertragung des 
Stimmrechts. 

§ 11 Beschlussfassung 
 

(1) Bei Beschlussfassung entscheidet die 
Mehrheit der anwesenden Mitglieder. 

(2) Bei Stimmengleichheit in Vorstandssit-
zungen entscheidet die Stim me der/des 
Vorsitzenden.  

(3) Für den Beschluss, die Satzung zu än-
dern oder den Verein aufzulö sen, ist eine 
Dreiviertelmehrheit der anwesenden Mit-
glieder erforder lich. Der Beschluss kann 
nur nach rechtzeitiger Ankündigung ge-
fasst werden. 

§ 12 Beurkundung der Beschlüsse   
(1) Die in Mitgliederversammlungen und Vor-

standssitzungen gefassten Beschlüsse 
sind schriftlich niederzulegen (Be-
schlussprotokolle) und vom Schriftführer 
und dem Sitzungsleiter zu unterzeichnen. 

(2) Vorstandsprotokolle sind jedem Vor-
standsmitglied, Protokolle über Mitglie-
derversammlungen jedem Mitglied zu 
übersenden. 

§ 13 Geschäftsjahr 
Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

§ 14 Auflösung des Vereins 
Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steu-
erbegünstigter Zwecke fällt das Vereinsvermö-

gen an die »Deutsche Gesellschaft zur Förde-
rung der Ge hörlosen und Schwerhörigen e.V.« 
(DG), die es unmittelbar und ausschließlich für 
gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwe-
cke zu verwenden hat.

Im Übrigen gelten für den Fall der Auflösung des 
Vereins die gesetzlichen Bestimmungen. 

§ 15 Datenschutzklausel   
(1) Der Verein darf aufgrund des § 28 Abs. 1 

Satz 1 Nr. 1 BDSG perso nenbezogene 
Daten und Daten über persönliche und 
sachbezogene Verhältnisse seiner Mit-
glieder für die in dieser Satzung definier-
ten Aufgaben und Zwecke des Vereins 
verarbeiten.  

(2) Es dürfen alle Daten erhoben werden, die 
zur Verfolgung der Ver einsziele und für 
die Betreuung  und Verwaltung der Mit-
glieder erfor derlich sind. 

(3) Jedes Mitglied hat das Recht auf
a) Auskunft über seine gespeicherten 

Daten,
b) Berichtigung seiner gespeicherten

Daten im Falle der Unrichtigkeit,
c) Sperrung seiner Daten,
d) Löschung seiner Daten. 

(4) Den Amtsträgerinnen/Amtsträger und 
Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter des Vereins 
ist es untersagt, personenbezogene Da-
ten unbefugt zu anderen als den zur
jeweiligen Aufgabenerfüllung gehörenden 
Zwe cken zu verarbeiten, bekannt zu
geben, Dritten zugänglich zu ma chen 
oder sie zu nutzen. Diese Pflicht besteht 
über das Ausscheiden des oben genann-
ten Personenkreises aus dem Verein hin-
aus. 

§ 16 Schluss- und
Übergangsbestimmungen   

(1) Diese Fassung der Satzung tritt nach 
Beschlussfassung durch die Mitglieder-
versammlung und Eintragung in das Ver-
einsregister-Nr. 603 Rendsburg in Kraft. 

(2) Alle bis dahin geltenden Bestimmungen 
der alten Fassung der Sat zung werden 
damit für ungültig erklärt und somit aufge-
hoben.
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fax, E-Mail) gefasst werden, wenn kein 
Vorstandsmitglied widerspricht.

§ 9 Kassenprüfer   
(1) Die Mitgliederversammlung wählt alle 

zwei Jahre zwei Kassenprüfer. Sie dürfen 
nicht dem Vorstand angehören.  

(2) Die Kassenprüfer haben das Recht, je-
derzeit die Kasse zu prüfen. Die Kasse 
muss mindestens einmal jährlich geprüft 
werden.  

(3) Über das Ergebnis der Kassenprüfung 
haben die Kassenprüfer der Mitglieder-
versammlung zu berichten.  

(4) Aufgabe der Kassenprüfer ist es außer-
dem; der Mitgliederversamm lung vorzu-

schlagen, ob dem/der Finanzwart/in und 
dem Vorstand Ent lastung zu erteilen ist. 
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(3) Jedes Mitglied hat das Recht auf
a) Auskunft über seine gespeicherten 

Daten,
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Daten im Falle der Unrichtigkeit,
c) Sperrung seiner Daten,
d) Löschung seiner Daten. 

(4) Den Amtsträgerinnen/Amtsträger und 
Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter des Vereins 
ist es untersagt, personenbezogene Da-
ten unbefugt zu anderen als den zur
jeweiligen Aufgabenerfüllung gehörenden 
Zwe cken zu verarbeiten, bekannt zu
geben, Dritten zugänglich zu ma chen 
oder sie zu nutzen. Diese Pflicht besteht 
über das Ausscheiden des oben genann-
ten Personenkreises aus dem Verein hin-
aus. 

§ 16 Schluss- und
Übergangsbestimmungen   

(1) Diese Fassung der Satzung tritt nach 
Beschlussfassung durch die Mitglieder-
versammlung und Eintragung in das Ver-
einsregister-Nr. 603 Rendsburg in Kraft. 

(2) Alle bis dahin geltenden Bestimmungen 
der alten Fassung der Sat zung werden 
damit für ungültig erklärt und somit aufge-
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BERICHTE AUS DEM VORSTAND BERICHTE AUS DEM VORSTAND

Satzung
Deutsche Hörbehinderten Selbsthilfe e. V. (DHS) 

Zuletzt geändert auf der Mitgliederversammlung am 26.09.2014

§ 1 Name und Sitz

(1) Der Verein führt den Namen »Deutsche 
Hörbehinderten Selbsthilfe e. V.« (DHS). 
Er hat seinen Sitz in Rendsburg. 

(2) Der Verein ist Rechtsnachfolger des 
»Bundesverband zur Förderung von Re-
habilitation, Selbsthilfegruppen und 
Nachsorge Hörgeschädig ter, Rendsburg 
e. V.« (AG Kiel, Vereinsregister Nr. 603). 

(3) Geschäftsstelle des Vereins ist jeweils 
der Wohnsitz des/der Vorsit zenden.

§ 2 Zweck und Aufgaben

(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und un-
mittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne 
des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwe-
cke« der Ab gabenordnung. 

(2) Zweck des Vereins ist die Förderung des 
öffentlichen Gesundheits wesens und der 
öffentlichen Gesundheitspflege, insbe-
sondere die Förderung der Rehabilitation 
und Selbsthilfe Hörbehinderter in der 
Bundesrepublik Deutschland. 

(3) Der Satzungszweck wird verwirklicht, ins-
besondere durch Schulung und Förde-
rung Hörbehinderter, geeignete Maßnah-
men (nach Durch führung der 
Rehabilitation) zu weiter wirkender 
Nachsorge und Selbsthilfe, Öffentlich-
keitsarbeit für Hörbehinderte und Schu-
lung von Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen im 
Bereich der Hörbehindertenarbeit sowie 
der Herausgabe von Vereinspublikatio-
nen. 

(4) Der Verein ist parteipolitisch und in kon-
fessioneller Hinsicht neutral und sieht sei-
ne Arbeit als Beitrag demokratischer und 
sozialer Ver antwortung.

§ 3 Gemeinnützigkeit / Vereinstätigkeit 

(1) Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt 
nicht in erster Linie eigenwirt schaftliche 

Zwecke. Mittel des Vereins – auch et-
waige Überschüsse – dürfen nur für die 
satzungsgemäßen Zwecke verwendet 
werden. Die Mitglieder erhalten, mit  Aus-
nahme des Aufwendungsersatzes oder 
der Aufwandsentschädigung (Ehrenamts-
pauschale oder Übungslei terver-gütung), 
keine Zuwendungen aus den Mitteln des 
Vereins.

(2) Jedes Vereinsmitglied hat einen Anspruch 
auf Ersatz seiner nachge wiesenen Auf-
wendungen für eigene Auslagen, die im 
Rahmen der Tätigkeit für den Verein ent-
standen sind. Hierbei sind grundsätzlich 
die steuerlichen Vorgaben zu Höhe und 
Anlass bei Fahrt- und Reise kosten zu be-
achten, auch begrenzt auf die aktuellen 
steuerlichen Pauschal- und Höchstbeträ-
ge. Ein Aufwendungsersatzanspruch be-
steht zudem z.B. für Telekommunikati-
onskosten, Portokosten und alle weiteren 
im Interesse des Vereins verauslagten 
Beträge oder Auf wendungen. 

(3) Der Vorstand ist grundsätzlich ehrenamt-
lich tätig. Die Mitgliederver sammlung 
kann eine jährliche pauschale Tätigkeits-
vergütung (Ehren amtspauschale) für Vor-
standsmitglieder beschließen. 

(4) Bei Bedarf können Tätigkeiten von Mit-
gliedern für den Verein im Rahmen der 
haushaltsrechtlichen Möglichkeiten ent-
geltlich auf der Grundlage eines Dienst-
vertrages oder gegen Zahlung einer Auf-
wandsentschädigung nach § 3 Nr. 26a 
EStG ausgeübt werden. Die Entschei-
dung über eine entgeltliche Vereinstätig-
keit trifft der Vor stand. Gleiches gilt für die 
Vertragsinhalte und die Vertragsbeendi-
gung. 

(5) Es darf keine Person durch Ausgaben, 
die dem Zweck des Vereins fremd sind, 
oder durch unverhältnismäßig hohe Ver-
gütungen begüns tigt werden. 

(6) Alle Inhaber von Vereinsämtern sind eh-
renamtlich tätig. Zuwendun gen, die sie in 

dieser Funktion von Dritten (Firmen, Ver-
bänden u.a.) erhalten, sind unverzüglich 
den Vereinsmitteln zuzuführen. 

(7) Die Mitglieder erhalten bei ihrem Aus-
scheiden oder bei Auflösung des Vereins 
keine Anteile des Vereinsvermögens.

§ 4 Mitgliedschaft  
(1) Mitglied kann jede natürliche oder juristi-

sche Person werden, die die Ziele des 
Vereins unterstützt; insbesondere Hörbe-
hinderte (Schwer hörige, Ertaubte, Gehör-
lose) und Guthörende die dem Verein 
beiste hen wollen. 

(2) Die Aufnahme von Selbsthilfegruppen, 
Vereinen oder sonstigen Gruppen für 
Hörbehinderte ist möglich. In der Mitglie-
derversammlung hat jede dieser Gruppen 
jeweils eine Stimme. 

(3) Personen, die sich in besonderem Maße 
Verdienste für den Verein erworben ha-
ben, können von der Mitgliederversamm-
lung zu Ehren mitgliedern ernannt werden. 
Ehrenmitglieder haben die Rechte der or-
dentlichen Mitglieder, sind aber von der 
Beitragszahlung befreit. 

(4) Der Aufnahmeantrag ist schriftlich und im 
Original auf Vordruck an den Vorstand zu 
richten, dieser entscheidet über den An-
trag.  

(5) Lehnt der Vorstand die Aufnahme ab, 
so kann der Antragsteller die Entschei-
dung der Mitgliederversammlung ver-
langen. Der Aufnahme antrag gilt als 
angenommen, wenn 2/3 der in der 
Mitgliederversamm lung anwesenden Mit-
glieder der Aufnahme zustimmen. 

(6) Die Mitgliedschaft endet mit Tod, Austritt 
oder Ausschluss. 

(7) Der Austritt erfolgt durch schriftliche Er-
klärung an den Vorstand mit einer Frist 
von drei Monaten zum Jahresende. 

(8) Mit dem Eingang der Austrittserklärung 
beim Vorstand erlöschen alle Ansprüche 
auf Förderung durch den Verein.  

(9) Der Ausschluss erfolgt durch Beschluss 
des Vorstandes, der dem Mitglied schrift-
lich mitzuteilen ist. Mit Zeitpunkt der Mit-
teilung ruhen die Rechte und etwaige Äm-
ter. Ein Ausschluss erfolgt insbesondere 
gegenüber solchen Mitgliedern, die sich 

vereinsschädigend verhalten haben oder 
mit der Zahlung des Beitrages im 
Rückstand sind und ihn nicht binnen einer 
Frist von drei Monaten nach einer 
Zahlungserinne rung eingezahlt haben. 

(10) Gegen den Ausschluss steht dem Mit-
glied die Berufung an die Mit glieder-
versammlung zu. Diese hat schriftlich 
zu erfolgen und ist bin nen einer Frist 
von einem Monat nach Zugang des 
Ausschlussbe schlusses gegenüber dem 
Vorstand zu erklären.  

(11) Über die Berufung ist in der nächsten Mit-
gliederversammlung zu ver handeln. Ent-
scheiden sich 3/4 der in der Versammlung 
anwesenden Mitglieder gegen den Aus-
schluss, ist der Ausschlussbeschluss des 
Vorstandes aufgehoben, andernfalls 
bleibt es beim Ausschluss. 

(12) Der Ausschluss hat die gleiche Wirkung 
wie der Austritt.

§ 5 Mitgliedsbeiträge  
  

(1) Die Mitgliederversammlung erlässt eine 
Beitragsordnung, die die jähr lich zu zah-
lenden Beiträge regelt. 

(2) Der Jahresbeitrag wird spätestens zum 1. 
März  des laufenden Jahres fällig.

§ 6 Organe

Die Organe des Vereins sind: 
(1) die Mitgliederversammlung  
(2) der Vorstand

§ 7 Mitgliederversammlung    
(1) Die Mitgliederversammlung ist das obers-

te Organ des Vereins. 
(2) Die Mitgliederversammlung sollte jährlich, 

muss aber alle zwei Jahre einberufen 
werden.

(3) Die Mitgliederversammlung entscheidet 
insbesondere über:
a) die Wahl des Vorstandes

(in einem Turnus von vier Jahren)
b) Entgegennahme des Tätigkeitsbe-

richtes und des Kassenberich tes
c) Entlastung des Vorstandes und des 

Finanzwartes
d) Wahl von zwei Kassenprüfern
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